
Änderungsantrag Nr.
TE070 

Beantragt von
Buccaneerps 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9a (1) + (2) 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt, den Absatz 1 §9a des Abschnitts A der Satzung mit 
folgendem Absatz zu ersetzen:
(1) Der Bundesvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
stellvertretendem Vorsitzenden, dem Schatzmeister und bis zu 12 
Beisitzern 

Es wird beantragt, nach Absatz 1 §9a des Abschnitts A der Satzung den 
folgenden Absatz einzufügen:
(2) Der Bundesparteitag legt die maximale Anzahl der Beisitzer für 
die kommende Wahlperiode vor der Wahl der Beisitzer fest, wobei die 
unter (1) vorgegebene Anzahl nicht überschritten werden darf. 

Begründung

Der Parteitag legt einmal eine Maximalgrenze der Beisitzerzahl per 
Satzung fest, die nicht überschritten werden kann, außer eine 2/3-
Mehrheit paßt diesen Paragraphen an. Auf jedem Parteitag kann dann 
durch Wahl durch Zustimmung oder auch durch einfache Mehrheit die 
tatsächliche (maximale) Anzahl der Beisitzer OHNE eine SÄA direkt vor 
der Wahl der Beisitzer bestimmt werden. Dadurch wird jedes Jahr die 
von den meisten Piraten gewünschte Anzahl an Beisitzern festgelegt, 
was uns flexibel macht und auch den Basisdemokratiegedanken fördert. 
Kurz vor der Wahl ermöglicht zudem, sich bei der Anzahl auch an der 
Anzahl der Bewerber zu orientieren. 

Achtung Kollisionen
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